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HANDÄNDERUNGEN 
AUGUST 2023
Nyffeler Annemarie Genofeva, in Ebnat-
Kappel, an Bohl Hansueli und Rüegg  
Melanie, in Ebnat-Kappel, zu je ½ ME, 
Nr. 2161, Berglistrasse 17, Wohnhaus, Garagen, 
381 m2 Boden

M & R Liegenschaften AG, in Ebnat-Kappel, 
an Mauerer Hans Rudolf und Maria  
Martha, in Uetliburg, zu je ½ ME, Nr. S10764, 
Howartstrasse 34a, 4 ½-Zimmer-Whg. 
(StWE- WQ 57/1000), Nr. M10797, Howart-
strasse, 1 Garagenplatz in Tiefgarage (1/33 ME)

Wobmann Max Josef, in Wil, an Kuhn  
Andres Manfred, in Schlatt, zu ¼ ME, und 
Kuhn Mathias Marc, in Rheinklingen, zu 
¾ ME, Nr. 1345, Schwendi, Ferienhaus, 
1'072 m² Boden

Steinfels Group AG, in Ebnat-Kappel, an 
Giezendanner Susanne und Frei Stefan, in 
Ebnat-Kappel, zu je ½ ME, Nr. 3421, Oberdorf, 
638 m² Boden

Forster Hans und Irène, in Ebnat-Kappel, zu 
je ½ ME, an Oppliger Bernhard und  
Jeannette, in Ebnat-Kappel, zu je ½ ME, 
Nr. 2298, Horben, 6'059 m² Boden

Gross Hans Peter, in Ebnat-Kappel, an  
Oehler Karl Nikolaus, in Diepoldsau, 98 m² 
Boden, abgetrennt ab Grundstück Nr. 806, 
Stangen, vereinigt mit Grundstück Nr. 1203, 
Stangen

Nr.: Grundstücknummer
StWE-WQ: Stockwerkeigentums-Wertquote
ME: Miteigentum

Am 16. September 2023 fand die Neuzuzüger-
begrüssung wieder im Rahmen der Ballontage 
Toggenburg statt. Der Gemeinderat lud alle Ein-
wohnerinnen und Einwohner ein, die in den 
letzten zwei Jahren in die Gemeinde gezogen 
sind. Rund 80 Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger 
wurden herzlich durch den Gemeindepräsiden-
ten Jon Fadri Huder auf dem Gelände der Bal-
lontage Toggenburg begrüsst.

Den neuen Einwohnern wurde nach Kaffee und 
Gipfeli von den Verantwortlichen der Ballontage 
das Aufstellen eines Luftballons demonstriert 
und zusätzliche Informationen über die Ballon-
tage mitgeteilt. Anschliessend gab es verschie-
dene Posten, bei denen die Anwesenden einen 
Einblick in die Tätigkeiten der Gemeinde Ebnat-
Kappel, der Dorfkorporation und der Feuerwehr 
zusammen mit dem Samariterverein bekamen. 
Zum Abschluss gab es für alle Neuzuzügerinnen 
und Neuzuzüger ein gemeinsames Mittagessen 
im Festzelt.

Die Neuzuzügerbegrüssung bot und bietet Ge-
legenheit sich untereinander auszutauschen, mit 
den Behördenvertretern Kontakt aufzunehmen 
und jemand Neues aus der Gemeinde Ebnat-
Kappel kennenzulernen. Der Gemeinderat ist 
erfreut, dass ein Austausch stattfand. Zudem 
bedankt sich der Gemeinderat herzlich beim 
Ballonclub und den weiteren Mitwirkenden für 
die gute Zusammenarbeit.

GEMEINDERAT
Neuzuzügerbegrüssung

GEMEINDERAT

100-jähriges Jubiläum Jahrmarkt

Der erste Jahrmarkt in Ebnat-Kappel fand im Jahr 
1923 statt. Damals war der Jahrmarkt mit der 
Viehschau verbunden und war von grosser Be-
deutung. Mittlerweile ist der Jahrmarkt bereits 
100 Jahre alt und einer der grössten im ganzen 
Toggenburg.

In den 100 Jahren ist der Platz für die Markt-
händler stetig gewachsen und reicht heute vom 
Bahnhofsareal bis hoch zum Schafbüchel. Jährlich 
bietet der Markt Platz für mehr als 100 Markt-
händler. Der Jahrmarkt wird jährlich zwei Mal 
durchgeführt, jeweils am letzten Donnerstag im 
April und September. Der nächste Markt wird 
am 28. September 2023 durchgeführt.

Beigetragen zum Erfolg und Weiterführung des 
Jahresmarktes haben die Marktchefs. Bis 2017 
waren es drei Marktchefs, die alle insgesamt 
mehr als 20 Jahre ihre Funktion wahrgenommen 
haben. Zuletzt war der verstorbene Ernst Klauser 
von 1977 bis 2016 für den Markt zuständig. Seit 
2017 ist Werner Looser, Mitarbeiter Werkhof, 
der Marktchef und für die Organisation zustän-
dig.

Der Markt ist ein wichtiger Bestandteil des Dorf-
lebens und der Kultur von Ebnat-Kappel. Der 
Gemeinderat dankt den Ausstellern und dem 
Marktchef für den Einsatz und ihren Beitrag zum 
Ebnat-Kappler Jahrmarkt. 

GEMEINDERAT

Erneuerungswahlen National- und 
Ständerat vom 22. Oktober 2023

Die Regierung hat die Wahltage wie folgt fest-
gesetzt:

• 22. Oktober 2023: Erneuerungswahlen des 
National- und des Ständerates

• 19. November 2023: Allfälliger zweiter Wahl-
gang Erneuerungswahl Ständerat

Die Urnenöffnungszeiten entnehmen Sie bitte 
dem Abstimmungsmaterial. Jede/r Stimmberech-
tigte kann die Stimme brieflich abgeben. Briefli-
che Stimmen dürfen nach Erhalt des Abstim-
mungsmaterials abgegeben werden. Sie müssen 
spätestens am Abstimmungssonntag bis zur 
Schliessung der Urne bei der Gemeinde eintref-
fen.Stimmberechtigt sind Schweizer Bürger/in-
nen, die das 18. Altersjahr erreicht haben, in der 
Gemeinde wohnen und nicht von der Stimmfä-
higkeit ausgeschlossen sind (Art. 369 ZGB).All-
fällig fehlende Stimmrechtsausweise können bis 
Freitag, 20. Oktober 2023, während den ordent-
lichen Bürozeiten bei der Gemeinderatskanzlei 
bezogen werden.

Gleich drei Mitarbeiter des Werkhofs durften ein 
Arbeitsjubiläum feiern. Am 1. Mai 2023 waren es 
bei Florian Gross 10 Jahre und bei Reto Lieberherr 
am 1. August 2023 ebenfalls 10 Jahre, die sie im 
Dienste der Gemeinde Ebnat-Kappel standen. Des 
Weiteren feierte Nejat Bajramoski als Leiter des 
Werkhofs am 1. September 2023 sein 10 Jahre 
Jubiläum.

Der Gemeinderat und das Personal gratulieren allen 
drei herzlich zu ihren Jubiläen. Der Gemeinderat 
schätzt die langjährige Treue sehr und dankt ihnen 
für ihren steten wertvollen Einsatz zu Gunsten der 
Gemeinde. Er wünscht ihnen auch zukünftig viel 
Freude bei der täglichen Arbeit und freut sich auf 
eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

PERSONELLES
Herzliche Gratulation zu den Dienstjubiläen

Nejat Bajramoski, Reto Lieberherr und Florian 
Gross (v.l.n.r.)

JAHRMARKT

Traditionsgemäss findet der Jahrmarkt am 
letzten Donnerstag im September statt.

Donnerstag, 28. September 2023,
ab 09.00 Uhr

Grosser Warenmarkt
Attraktionen neu beim Schulhaus  
Linden (Schafbüchel): Bungy-Trampolin, 
Kinderkarussell, Hüpfburg und Schiffli-
schaukel

Eine Umfahrung ist signalisiert.

Der Marktchef bedankt sich bei allen Anwoh-
nern und Ladenbesitzern, deren Vor- und 
Parkplätze für den Jahrmarkt benützt werden 
dürfen.

PRO SENECTUTE

Herbstsammlung der Pro Senectu-
te Wil & Toggenburg

Unterstützung, Betreuung und Pflege sind neben 
der Finanzierung der Altersvorsorge die zentralen 
Themen der Alterspolitik in der Schweiz. Lange 
Zeit wurde diesen wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Im Kanton St. Gallen wurden mit den 
«Gestaltungsprinzipien der Alterspolitik» erst-
mals vier zentrale Aspekte für ein gutes Alter 
festgelegt. Unterstützungs- und Betreuungsan-
gebote, soziale Teilhabe und gesellschaftliches 
Engagement werden als unverzichtbare Gestal-
tungsfelder beschrieben.

Pro Senectute gehört seit Jahren zu den wichti-
gen Anbietern von Unterstützungs- und Betreu-
ungsangeboten im Kanton St. Gallen. Nicht zu-
letzt dank Spenden ist es Pro Senectute möglich, 
sich für die Grundversorgung der älteren Men-
schen einzusetzen. 

Ende September verschickt Pro Senectute Wil & 
Toggenburg wieder ihren jährlichen Sammelauf-
ruf in alle Haushaltungen der Region. Pro Senec-
tute bedankt sich für die Solidarität und Unter-
stützung!

AHV-ZWEIGSTELLE
Pflegefinanzierung
Leben Sie in einem Alters- und Pflegeheim und 
benötigen Pflege? Dann müssen Sie nur einen 
Teil der Pflegekosten bezahlen. Die restlichen 
Kosten übernehmen die Krankenkasse und der 
Staat. Die Betreuungs- und Aufenthaltskosten 
bezahlen Sie entweder selber oder werden Ihnen 
bei den Ergänzungsleistungen angerechnet.

Sie haben Anspruch auf die Restfinanzierung der 
Pflegekosten, wenn Sie
• in ein kantonal anerkanntes Alters- und Pfle-

geheim, eine Tages-/Nachtstruktur oder ein 
Hospiz eintreten.

• in der Schweiz grundversichert sind.

Wohnten Sie vor dem Heimeintritt schon im Kan-
ton St.Gallen? Dann können Sie Ihren Anspruch 
auf Pflegefinanzierung bei der SVA St.Gallen 

anmelden. Hatten Sie Ihren Wohnsitz vor dem 
Heimeintritt in einem anderen Kanton? Dann 
wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle im 
bisherigen Wohnkanton.

Ihren Anspruch können Sie maximal für sechs 
Monate rückwirkend geltend machen. Beziehen 
Sie Ergänzungsleistungen oder melden Sie sich 
aufgrund des Heimaufenthalts für Ergänzungs-
leistungen an? Dann ist keine separate Anmel-
dung für die Pflegefinanzierung notwendig.

Wenn Sie keine Ergänzungsleistungen beziehen, 
füllen Sie bitte das Anmeldeformular auf www.
svasg.ch/pf-anmeldung aus. 

Üben Sie eine selbständige Tätigkeit im Neben-
erwerb aus? Dann stellen Sie sich sicherlich die 
Frage nach der AHV-Abrechnungspflicht.

Eine selbständige Tätigkeit (auch im Nebener-
werb) muss in jedem Fall angemeldet werden. 
Übersteigt jedoch das jährliche Einkommen aus 

dem selbständigen Nebenerwerb 2300 Franken 
nicht, so sind Sie grundsätzlich beitragsbefreit.

Im Online-Schalter auf www.svasg.ch/formulare-
ahv-beitraege können die Formulare herunter-
geladen oder bei der AHV-Zweigstelle bezogen 
werden.

AHV-ZWEIGSTELLE
Abrechnungspflicht für Selbständigerwerbende im 
Nebenerwerb 


